
Institutionelles System für die Zielgruppe:

Asyl- & Subsidiär Schutzberechtigte (KON/SUB)
= Personen, welche über das Asylgesetz migrieren

Grundversorgung (GVS)

Mit der Zulassung zum Asylverfahren sind Personen (Asylwerber*innen) zum Aufenthalt nach dem 

Asylgesetz berechtigt. 
Asylantrag

AsylwerberInnen: Zuständigkeit TSD

Deutschkurse während GVS durch TSD 

Niveaustufen: Alpha – B2; eigene Trainer*innen

Keine verpflichtenden Deutschkurse 

Bescheid

Deutschkurs (Alpha – C1)

ÖIF BezirksverwaltungsbehördenAMS

Negativ: Rechtsberatung: Beschwerde 2. Instanz (BVwG, Revision Höchstgerichte, Schubhaft, Ausreise) 

Individualförderung 

Startpaket

Deutschkurs Arbeitsplatz

Integrationserklärung: Asyl- und Subsidiär Schutzberechtige unterschreiben diese direkt beim ÖIF

Staatl. Integrationsmaßnahmen: Sprachkenntnisse qua Integrationsprüfung bis mind. B1 gemäß §4 sowie Werte- und Orientierungskurse gemäß §5 IntG.

Positiv: KON / SUB Status: gesetzliche Zuständigkeit ÖIF 

Vormerkung: AL, AS, BMS Antrag auf Mindestsicherung

Freifinanzierte Deutschkurse im 

Bereich der Individualförderung 

sind subsidiär zum Startpaket 

förderbar. 

- Einstufung durch ÖIF oder BT

- Kostenvoranschlag

- Förderantrag ÖIF

- DK bei zertifizierten BT

- Zielgruppenprüfung

- Einstufung durch ÖIF

- Anmeldung für DK durch ÖIF

Startpaket Anbieter:

- Ibis Acam

Betreuungsvereinbarung wird festgelegt. 

Ermessen von AMS Berater*in bei Vermittlung:

Deutschkurse vom 

AMS sind nur für AMS 

Kund*innen:

Deutschkurse vom 

AMS mit speziellem 

Schwerpunkt werden 

bei BT zugekauft

Kooperation AMS/ÖIF: 

KON/SUB werden für 

reguläre Deutschkurse 

zum ÖIF verwiesen

Maßnahmen zur Integration

Auflagen Bezirksverwaltungsbehörden 

laut Tiroler Mindestsicherungsgesetz: 

Unterzeichnung Integrationserklärung, 

Deutschkursmaßnahmen bis 

einschließlich Niveaustufe A2 & mind. 

dreitägiger Werte- & Orientierungskurs 

- Freifinanzierte Deutschkurse, 

Basisbildung & andere Deutschkurse 

außerhalb des Startpakets (in 

Ausnahmefällen, Einzelfallentscheidungen)

- Startpaket (ÖIF)

- Individualförderung (ÖIF)

Vereinbarung A2 vor 

Vermittlung gibt es 

nicht mehr. 

Vermittlung wird ab 

Niveau A2 einfacher. 

Deshalb vorher primär 

DK Vermittlung

Nach Absolvierung einer Niveaustufe ist 

für eine weitere Förderung wieder ein 

Förderantrag beim ÖIF zu stellen.

Vor Kursteilnahme Antragstellung: 

Begehren auf Aus- und Weiterbildung 

Subsidiär die Möglichkeit auf:

Abkürzungsverzeichnis:

KON/SUB = Konventionsflüchtlinge / Subsidiär Schutzberechtigte; BVwG = Bundesverwaltungsgericht; AL = Arbeitslos; AS = Arbeitssuchend; BT = Bildungsträger; DK = Deutschkurs; 

BMS = Bedarfsorientierte Mindestsicherung; IV = Integrationsvereinbarung
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